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Die Frage der Haftung bildet im Gütertransportrecht die zentrale Rechtsfrage des 
Gütertransportrechts, die im vorliegenden Band von erfahrenen Praktikerinnen 
und Praktikern aus verschiedenen Gesichtspunkten untersucht wurde. 

Die beiden Herausgeber des vorliegenden Bandes haben verschiedene Gesichts-
punkte dieser Rechtsfrage im Bewusstsein ausgewählt, dass das Gütertransport­
recht nicht als alleinstehendes Rechtsgebiet angesehen werden kann. Der Trans-
port von Waren steht vielmehr zum einen in einem engen Zusammenhang zum 
Kauf- oder  Werkvertrag,  der  diesen  Transport  auslöst.  Zum  andern  muss  der 
Gütertransportvertrag  meist  im  Gesamtsystem  des  logistischen  Vorgangs  ver­
standen werden, in dessen Rahmen der Transport der Ware stattgefunden hat. 
Des Weiteren wird der grenzüberschreitende Gütertransport von  internationalen 
Rechtsquellen geprägt, die im Vergleich zum schweizerischen Recht stark in die 
unterschiedlichen  Transportmodalitäten ausdifferenziert sind. Schliesslich sind 
für die Beurteilung eines Transportschadens auch die versicherungs - und verfah-
rensrechtlichen Aspekte von zentraler Bedeutung.

Auf der Grundlage dieser vielgestaltigen, die Haftung  im  Gütertransportrecht 
prägenden Aspekte haben die Herausgeber erfahrene Expertinnen und Experten 
um einen Beitrag zu diesem Band gebeten. Die vorliegenden Aufsätze bilden 
einen einzigartigen Einblick in das Haftungsrecht im Gütertransport aus schwei­
zerischer Perspektive. Die Herausgeber und die Autoren werden am 28. Juni 
2016 an einem Workshop an der Universität Luzern diese Fragen mit den Lese­
rinnen und Leser vertiefter diskutieren können.

Die beiden Herausgeber danken den Autorinnen und Autoren für die fristgerech­
te Eingabe ihrer Manuskripte, dem HAVE und Herrn Voß für  ihre  verlässliche 
Unterstützung in der Vorbereitung dieses Bandes. Die Autoren danken auch der 
rechtswissenschaftlichen  Fakultät  der  Universität Luzern,  die  im  Rahmen  ihres 
Begabtenförderungsprogramms  tionelle Bearbeitung der 
Beiträge finanziert hat. Schliesslich danken wir BLaw Sandro Stich für die sehr 
sorgfältige Redaktion der Beiträge in diesem Rahmen.

Wir hoffen, mit diesem Band einen fruchtbaren Beitrag für die Entwicklung der 
Praxis  des  Gütertransportrechts zu leisten, einem Rechtsgebiet, das in der 
Schweiz noch viel zu wenig Beachtung gefunden hat.

Zürich/Luzern im März 2016 Prof. Dr. Andreas Furrer und Barbara Klett





Aus historischen Gründen knüpft das Recht des Gütertransports an die verschie­
denen Verkehrsträger auf der Strasse, auf der Schiene, auf dem Wasser oder  in 
der Luft an. Dementsprechend komplex ist die Rechtsgrundlage bei Transporten 
mit mehreren Verkehrsträgern. Der Gütertransport auf der Strasse im nationalen 
Bereich untersteht dem Frachtrecht und ist in den Art. 440 457 des Schweizeri-
schen Obligationenrechts (OR) geregelt. Bei internationalen Transporten sind 
hingegen die entsprechenden Abkommen massgebend. Im Strassenverkehr findet 
auf  internationale  Sachverhalte  ausschliesslich  das Regelwerk der  «Convention 
relative au contrat de transport international de marchandises par route» (CMR) 
Anwendung, das am 19. Mai 1956 verabschiedet worden ist. Ein internationaler, 
grenzüberschreitender  Sachverhalt  liegt  vor,  wenn  der  Ort  der  Übernahme  des 
Gutes und der für die Ablieferung vorgesehene Ort, wie sie ihm Vertrag angege­
ben sind, in zwei verschiedenen Staaten liegen und von diesen mindestens einer 
ein Vertragsstaat ist (Art. 1 Abs. 1 CMR). 

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der gesetzlichen Grundlage im Waren-
transport auf der Strasse und insbesondere mit der Haftung des Frachtführers für 
die Beschädigung oder den Verlust des transportierten Gutes sowie für die Über­
schreitung der Fristen. Dabei wird kurz  auf die vertragliche Haftung des Fracht-
führers  nach OR (Frachtvertragsrecht)  eingegangen und es werden die massge­
blichen  Normen  zur  Haftung  nach  CMR  im  internationalen  Güterverkehr 
erläutert. Insbesondere werden die Unterschiede und die Schnittstellen zum nati-
onalen Frachtvertragsrecht aufgezeigt.  



Der nationale Gütertransport auf der Strasse ist in den Art. 440 457 OR geregelt. 
Es handelt sich dabei um die allgemeine Regelung über den Frachtvertrag. Dabei 
unterscheidet  das Gesetz  zwischen  der Figur  des  Frachtführers  und  des  Spedi­
teurs. Für den Transport von Gütern auf der Strasse bestehen auf nationaler Ebe­
ne keine Spezialgesetze.

Das Gesetz unterscheidet die Haftung bei Verlust und Untergang (Art. 447 OR), 
bei  Verspätung,  Beschädigung  oder  teilweisem  Untergang  des  Frachtgutes 
(Art. 448 OR) oder im Zusammenhang mit dem Beizug eines Zwischenfracht-
führers (Art. 449 OR). Über die Rechtsnatur der Haftung bestehen unterschiedli­
che Meinungen. Der Frachtführer haftet nach den erwähnten Normen grundsätz­
lich  unabhängig  von  einem  persönlichen  Verschulden,  hat  jedoch  die 
Möglichkeit,  den Entlastungsbeweis  anzutreten.  Es  handelt  sich  daher  um  eine 
sog. milde Kausalhaftung.

Die  Haftung  des  Spediteurs  gegenüber  dem  Absender,  der  einen  Frachtvertrag 
mit einem Dritten abschliesst, ist im Art. 439 OR geregelt. Der Dritte, welcher 
den Transport besorgt, gilt weder als Hilfsperson nach Art. 101 OR noch als 
Substitut nach Art. 399 OR. Der Spediteur ist bezüglich des tatsächlichen Trans­



ports den Bestimmungen des Frachtvertrags unterstellt.   Der  Spediteur  über­
nimmt  die  Stellung  eines  «Transportschadensgaranten», da  er  gegenüber  dem 
von  ihm beauftragten Frachtführer als Versender auftritt. Gestützt auf Art. 439 
OR  wird  der  Anspruch  des  Spediteurs  gegenüber  dem  Frachtführer  nach 
Art. 447 ff. OR auf den Absender übertragen.  Führt hingegen der Spediteur den 
Transportauftrag selbst aus, dann bestimmt sich seine Haftung nach dem Fracht-
vertragsrecht (Art. 439 OR). 

Wie  im Transportrecht  üblich,  ist  die Haftung begrenzt. Die Ausgestaltung der 
Haftungsbegrenzung im OR weicht dennoch von der Regelung im internationa-
len Strassentransportrecht ab.

Nach Art. 447 OR ist bei Verlust und Untergang des Gutes nur der unmittelbare 
Schaden zu ersetzen,  wobei dieser auf den vollen Wert des Frachtgutes festge-
legt wird, und zwar selbst dann, wenn der effektiv eingetretene Schaden geringer 
ist.   Der  Frachtführer  hat  daher  nicht  das  positive  Vertragsinteresse  zu  erset­
zen.  So muss er beispielweise den mittelbaren Schaden und den Gewinn, der 
durch  den  Weiterverkauf  der  Ware  erzielt  worden  wäre,  grundsätzlich  nicht 
ersetzen.  Eine  Haftung  für  den  weiteren  Schaden  kann  vereinbart  werden 
(Art. 447 Abs. 3 OR). 

Die  Frachtführerhaftung  nach  OR  erlaubt  in  beschränktem  Rahmen    nämlich 
nur in Bezug auf die Höhe der Entschädigung, nicht aber in Bezug auf die Haf­



tungsvoraussetzungen und die Entlastungsgründe   abweichende Verabredungen 
(Art. 447 Abs. 3 OR).

Art. 448  OR  regelt  die  Haftung  für  Verspätung,  Beschädigung  und  teilweisen 
Untergang und sieht wie Art. 447 OR vor, dass der Wert des Gutes die maximale 
Entschädigung darstellt. Bis zu dieser Obergrenze sind aber  sämtliche Schäden 
zu ersetzen, also auch mittelbare Schäden.  

Mit Blick auf die internationalen Normen im CMR  ist umstritten, ob die Haf-
tungsbegrenzung nach Art. 447 und 448 OR auf den vollen Wert des Gutes bei-
spielweise  aufgrund  einer  schuldhaften  Herbeiführung  des  Schadens  durchbro­
chen werden kann.  Der Gesetzeswortlaut von Art. 447 und 448 OR spricht 
allerdings dagegen. 

Das Gesetz sieht  verschiedene  Entlastungsmöglichkeiten  vor  (Art. 447 Abs. 1
OR).  Entlasten  kann  sich  der  Frachtführer,  wenn  er  beweist,  dass der  Schaden 
entweder durch die natürliche Beschaffenheit des Gutes, durch höhere Gewalt, 
durch  Verschulden  des  Absenders  oder  Empfängers, durch eine Weisung des 
verfügungsberechtigten  Absenders  oder  Empfängers  oder  durch  unabwendbare 
Umstände  verursacht worden ist. Das Mass der Sorgfalt bestimmt sich nach der 
besonderen Natur des Geschäfts.  

Wird  der  Schaden  durch  einen  Zwischenfrachtführer  verursacht,  so  haftet  der 
Frachtführer gegenüber dem Versender nach Art. 449 OR. Es handelt sich dabei 
zwar um eine Substitution i. S. v. Art. 398 Abs. 3 OR, doch ist Art. 449 OR der 
Hilfspersonenhaftung nach Art. 101 OR nachgebildet und somit handelt es sich 



beim Zwischenfrachtführer um eine selbständige Hilfsperson.  Der Frachtführer 
haftet  also  sowohl  für  das  Verhalten  seiner  unselbständigen  Hilfspersonen  als 
auch für das seiner Zwischenfrachtführer.

Für Transporte innerhalb der Schweiz hat der Schweizerische Nutzfahrzeugver­
band ASTAG Allgemeine Bestimmungen (FFHB) ausgearbeitet, welche von den 
Frachtführern in ihren Verträgen regelmässig verwendet werden. Dabei wird die 
Haftung  für  mittelbaren  Schaden  wegbedungen.  Zusätzlich  werden  auch  die 
Bemessung des Schadenersatzes und eine Haftungsobergrenze bestimmt. 

Die AB SPEDLOGSWISS sind in der schweizerischen Logistikbranche verbrei-
tet. Dabei  sind auch die Transportleistungen erfasst, welche der  «Spedlogswiss 
Spediteur»  im  Selbsteintritt  als Frachtführer  ausführt oder  die  er  als  reiner  La­
gerhalter erbringt. Die AB SPEDLOGSWISS enthalten eine betragliche Haf-
tungsbegrenzung des Spediteurs als Frachtführer bei Verlust oder Beschädigung 
des Transportgutes (Art. 25).

Schadenersatzansprüche gegen den Frachtführer verjähren bei Verlust oder Ver­
spätung mit dem Ablauf eines Jahres ab dem Tag, an dem die Ablieferung hätte 
stattfinden sollen, oder bei Beschädigung ab dem Tag, an dem das Gut an den 
Empfänger  übergeben  worden  ist  (Art. 454 Abs. 1 OR). Für den Stillstand  und 
die Unterbrechung gelten die allgemeinen Regeln der Art. 127 ff. OR.  

Diese spezielle Verjährungsvorschrift betrifft nur Ansprüche, die sich gegen den 
Frachtführer  richten.  Die  Ansprüche  des  Frachtführers  aus  dem  Frachtvertrag 
gegen  seinen  Auftraggeber  fallen  unter  die  allgemeine  Verjährung  nach 
Art. 127 ff. OR.  

Damit  die  Verjährung  zu  laufen  beginnt,  muss  das  Frachtgut  nicht  physisch 

fügung gestellt wurde.21 Liegt Arglist oder grobfahrlässiges Handeln des Fracht­



führers vor, so kommen die kürzeren frachtrechtlichen Fristen nicht zur Anwen­
dung und es gilt die zehnjährige allgemeine Verjährungsfrist nach Art. 127 OR 
(Art. 454 Abs. 3 OR).

Im  Jahr 1956  wurde  das  Übereinkommen  über  den  Beförderungsvertrag  im 
grenzüberschreitenden  Strassengüterverkehr  (CMR)  von  neun  europäischen 
Staaten unterzeichnet, darunter auch die Schweiz. Inzwischen gilt die CMR in 
55 Staaten. In der Schweiz trat die CMR im Jahr 1970 in Kraft.

Die CMR ist als von der Schweiz ratifizierter Staatsvertrag auch ohne nationalen 
Umsetzungsakt ein unmittelbarer Teil der nationalen Rechtsordnung und direkt 
anwendbar.

Die CMR ist anwendbar  für Transporte von einem CMR­Vertragsstaat  in einen
anderen Vertragsstaat aber auch für Transporte von einem Vertragsstaat in einen 
Nichtvertragsstaat (Art. 1 Abs. 1 CMR). Der Anwendungsbereich der CMR ist 
daher weiter als bei den meisten anderen Übereinkommen, welche voraussetzen, 
dass sowohl der Abgangs- als auch der Bestimmungsort in Vertragsstaaten lie-
gen.

Die CMR ist zudem bei kombinierten Beförderungen anwendbar, die ohne Um­
ladung des Frachtguts erfolgen (Huckepacktransporte), nicht hingegen bei mul-
timodalen Transporten (Art. 2 CMR).



Die CMR definiert den Begriff «Beförderungsvertrag» nicht  näher. Grundsätz­
lich entspricht der Begriff des Beförderungsvertrags nach CMR dem Frachtver­
trag nach Art. 440 OR. Nach Art. 1 Abs. 1  CMR  ist  das  Übereinkommen  auf 
jeden Vertrag «über  die  entgeltliche  Beförderung  von  Gütern  auf  der  Strasse 
mittels Fahrzeugen» anwendbar, «wenn der Ort  der Übernahme des Gutes und 
der für die Ablieferung vorgesehene Ort, wie sie im Vertrage angegeben sind, in 
zwei verschiedenen Staaten liegen, von denen mindestens einer ein Vertragsstaat 
ist».27

Auf den Speditionsvertrag ist die CMR nicht anwendbar, es sei denn, der Spedi-
teur untersteht gestützt auf Art. 439 OR den Bestimmungen über den Frachtver-
trag.

Die  CMR  stellt  für  den  Vertragsabschluss  keine  Formvorschriften  auf. Der 
CMR-Vertrag ist ein Konsensualvertrag. Zum Abschluss genügt daher die münd­
liche oder auch in konkludentem Verhalten manifestierte Einigung der Vertrags-
parteien. Die Ausstellung und Übergabe eines Frachtbriefes ist nicht Vorausset­
zung  für  einen  gültigen  Vertragsschluss  (Art. 4 CMR). Der Frachtbrief bietet 
jedoch  eine  klare  Ausgangslage  im  Zusammenhang  mit  der  Verfügungs- bzw. 
Weisungsberechtigung  über  das  transportierte  Gut  sowie bessere  Beweismög­
lichkeiten und wird daher auch häufig verwendet.

Fällt  ein  Frachtvertrag in den Anwendungsbereich der CMR, so sind deren 
Bestimmungen zwingend anzuwenden (Art. 41 CMR). Insoweit stellt die CMR 
eine zwingende Haftungsordnung auf, welche den nationalen Regelungen vor-
geht. Abweichende nationale Gesetzesbestimmungen oder vertragliche Parteive-
reinbarungen sind daher unbeachtlich. Weiter kann die Haftung des  Frachtfüh­
rers im internationalen Bereich nach der CMR nicht wegbedungen werden. 
Vereinbarungen, die gegen Regelungen der CMR verstossen, sind nichtig 



(Art. 41 CMR);32 dies im Unterschied zum schweizerischen Frachtvertragsrecht,
welches weitgehend dispositiver Natur ist.

Zwischen dem CMR und dem schweizerischen Frachtrecht bestehen gerade in
den Details  tückische  Unterschiede,  die  bei  der  Geltendmachung  von  Ansprü­
chen entscheidend sind: So beträgt die Reklamationsfrist für äusserliche Män­
gel nach Art. 30 Abs. l CMR sieben Tage, während  Art. 452 Abs. 3 OR hierfür 
acht  Tage  vorsieht.  Die  Verjährungsfrist bei Vorsatz oder ein dem Vorsatz 
gleichgestelltes Verschulden beträgt nach  Art. 32 Abs. 1 CMR drei Jahre, wäh­
rend die entsprechende Frist  im schweizerischen Frachtrecht zehn Jahre beträgt 
(Art. 454 Abs. 3 OR i. V. m. Art. 127 OR).

Zu den wesentlichen Unterschieden in den Haftungsnormen im nationalen 
Frachtrecht und in der CMR wird auf die tabellarische Darstellung unter Ziff. E
verwiesen.

Die CMR enthält keine umfassende, abschliessende Regelung  des internationa-
len Rechts betreffend den Transport von Gütern auf der Strasse, sondern sie ist 
bewusst lückenhaft konzipiert worden und  beschränkt  sich  auf  die  Regelung
einzelner Fragen. Auch die Haftung  des  Frachtführers ist in der CMR nicht 
abschliessend geregelt.

Soweit die CMR im Hinblick auf konkrete Probleme überhaupt keine oder keine 
abschliessende Regelung enthält, ist das, nach den Grundsätzen des internationa­
len Privatrechts des angerufenen Gerichts massgebende, nationale Recht ergän­
zend heranzuziehen. So wird beispielweise im Zusammenhang mit dem Aus-
schluss der Haftungsbegrenzung im Art. 29  CMR  der  Begriff  «Schaden» nicht
definiert. Es liegt eine bewusste  Lücke  vor,  die  den  Schadenbegriff dem nach 



IPRG jeweils ergänzend anwendbaren nationalen Recht überlässt.  Weiter ist die 
positive Vertragsverletzung in der CMR nicht geregelt. Die Haftung aus positi-
ver Vertragsverletzung richtet sich folglich nach nationalem Recht, in der 
Schweiz also nach Art. 97 ff. OR.

Für  einzelne  Fragen  verweist  die CMR  hingegen  explizit  auf  das  Landesrecht, 
wie etwa in Art. 5 und Art. 16 Abs. 5 CMR. Demnach ist auf das nationale Recht 
zurückzugreifen,  das  nach  den  Regeln  des  internationalen  Privatrechts  Anwen­
dung findet.  Die Anwendung nationalen Rechts darf jedoch nicht dazu führen, 
dass die zwingenden Bestimmungen der CMR unterlaufen werden (Art. 41 
CMR),  wäre doch dadurch das  Ziel  der  einheitlichen  Rechtsanwendung  in den 
Vertragsstaaten in Frage gestellt.

Liegen  unbeabsichtigte  Lücken  vor,  sind  diese  durch  Auslegung  der  CMR  zu 
füllen. Bei der Auslegung der CMR ist zu beachten, dass der Wortlaut der engli­
schen  und  der  französischen  Version  als  Originalsprachen  des  Abkommens 
gleichermassen verbindlich sind (Art. 51 CMR); weiter sind die internationalen 
Auslegungsregeln anzuwenden sowie die Materialien zur CIM,  welche auf 
einer  ähnlichen Grundlage  basiert.  Die  Auslegung  hat  möglichst  einheitlich  zu 
erfolgen, damit das Auslegungsergebnis auch für die Gerichte anderer Vertrags­
staaten nachvollziehbar ist.

Auch wenn die in Frage kommenden Staaten derselben internationalen Konven-
tion  angehören,  kann  die  Auslegungspraxis  in  den  einzelnen  Vertragsstaaten 
variieren. Der gleiche Tatbestand kann daher unterschiedliche Folgen haben, je 
nach dem in welchem Staat ein Anspruch durchgesetzt wird. Durch die geschick-
te Wahl des Gerichtsstands lassen sich mithin im Streitfall sowohl taktische als 
auch finanzielle Vorteile erzielen.



Bei internationalen Transporten bestimmt sich das anwendbare Recht nach den 
jeweiligen Kollisionsnormen. Soweit die CMR keine entsprechenden Kollisions-
regeln  enthält,  entscheidet  der Richter  über die Frage des  anwendbaren Rechts 
nach dem internationalen Privatrecht (IPR) des am Ort des angerufenen Gerichts 
geltenden Rechtes (lex fori); der Schweizer Richter entscheidet somit nach dem 
IPRG.

Art. 31 Abs. 1  CMR  sieht  für  Streitigkeiten  aus  diesem  Übereinkommen  ver-
schiedene Wahlgerichtsstände  vor  (Gerichtsstand  am  Ort  des  gewöhnlichen 
Aufenthaltes des Beklagten, am Ort der Hauptniederlassung des Beklagten, am 
Ort der Zweigniederlassung oder der Geschäftsstelle des Beklagten, durch deren 
Vermittlung der Beförderungsvertrag geschlossen wurde, oder am Ort der Über­
nahme sowie am Ort der Ablieferung des Frachtgutes) und erlaubt es den Partei-
en,  neben  den  ausdrücklich  erwähnten  Gerichtsständen, einen beliebigen Ge-
richtsstand in einem Vertragsstaat zu vereinbaren. Art. 31 Abs. 1 CMR regelt 
damit die internationale Zuständigkeit. Die örtliche innerstaatliche Zuständigkeit 
richtet sich nach der lex fori .

Nach Art. 33  CMR  kann  der  Beförderungsvertrag  eine  Bestimmung  enthalten, 
durch welche die  Zuständigkeit eines Schiedsgerichts  begründet wird. Eine 
Schiedsklausel ist dann wirksam, wenn sie ausdrücklich  vorsieht, dass das 
Schiedsgericht die CMR anzuwenden hat. Schreibt die Schiedsklausel die An-
wendbarkeit der CMR nicht vor, so ist sie nach Art. 41 CMR nichtig.

Die Haftung des Frachtführers für die Beschädigung oder den Verlust des trans-
portierten Gutes  sowie  für die Überschreitung der Fristen ist in den Art. 17 29 
CMR geregelt. Der Frachtführer haftet grundsätzlich für jede Vertragsverletzung.
Seine Haftung geht jedoch weiter: So haftet er auch gegenüber dem Empfänger, 
selbst wenn dieser nicht Vertragspartei ist. Die Rechtsnatur der Haftung ist 
umstritten. Die schweizerische und die deutsche Lehre gehen von einer Kausal-



haftung aus mit diversen, in Art. 17 Abs. 2 und Abs. 5 CMR aufgelisteten, Be-
freiungsmöglichkeiten.

Die  CMR  enthält  weitere  Normen  zur Haftung  des  Frachtführers  für  Schäden, 
die bei oder nach Abschluss sowie während der Abwicklung des Frachtvertrages 
eintreten  können. Nebst  der  grundsätzlichen  Haftung  aus  dem  Transport  haftet 
der Frachtführer auch für den Verlust oder die unrichtige Verwendung von Ur-
kunden (Art. 11 Abs. 3 CMR), für Nichtbeachten von Weisungen (Art. 12 Abs. 7
CMR), für  die  Auswahl  eines  Lagerhalters (Art. 16 Abs. 2 CMR) und für  die 
Nichterfüllung der  im CMR-Beförderungsvertrag übernommenen Verpflichtung 
zur Einziehung einer Nachnahme (Art. 21 CMR).

Art. 3 CMR bestimmt, dass der Frachtführer  im Anwendungsbereich des CMR 
für Handlungen und Unterlassungen seiner Bediensteten und aller anderen Per­
sonen, deren er sich bei  Ausführung  der  Beförderung  bedient,  wie  für  eigene 
Handlungen und Unterlassungen haftet, wenn diese Bediensteten oder anderen 
Personen in Ausübung ihrer Verrichtungen handeln. Damit wird dem Frachtfüh­
rer das Verhalten seiner Bediensteten sowie anderer Personen zugerechnet. Die 
Zurechnung ist zwingend und unabdingbar. Unter «anderen Personen» sind 
nach  einhelliger Lehrmeinung solche  zu verstehen,  die bei  der Ausführung der 
Beförderung,  bei  der  das  Schadenereignis  eintritt,  vom  Frachtführer  zur  Erfül­
lung seiner ihm gegenüber dem Absender obliegenden Pflichten eingesetzt wer­
den. Dazu gehören namentlich die Zwischen- oder Unterfrachtführer. Die Rege-
lung nach CMR entspricht insofern der Haftung  des  Frachtführers für  das 
Verhalten  seiner  unselbständigen  Hilfspersonen  und  für  das  seiner  Zwischen­
frachtführer nach Art. 449 OR.

Die CMR sagt nicht ausdrücklich, wer zur Geltendmachung von Schadenersatz­
ansprüchen gegen den Frachtführer berechtigt ist. Die Antwort ergibt sich indes-
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sen indirekt aus einzelnen Vorschriften der CMR und den Vertragsverhältnissen, 
welche  den  Beziehungen  zwischen  Absender,  Frachtführer  und  Empfänger  des 
Transportgutes zugrunde liegen.  

Die Aktivlegitimation ergibt sich u. a.  aus  der  frachtrechtlichen  Verfügungsbe­
rechtigung. Unter Verfügungsrecht versteht die CMR nicht das dingliche Verfü­
gungsrecht  über  die  Sache,  sondern  das  Recht  des  Auftraggebers  zur  Abände­
rung des Frachtvertrages, auch Weisungsrecht genannt.   Das  Verfügungsrecht 
entsteht mit Abschluss des Frachtvertrages, dabei  ist  zunächst  in der Regel  der 
Absender als Vertragspartei Inhaber des Verfügungsrechts. 

Wenn ein Frachtbrief ausgestellt wird, ist der Absender verpflichtet, sich durch 
Vorlage der ersten Ausfertigung des Frachtbriefes auszuweisen, wenn er eine 
Weisung erteilen will (Art. 12 Abs. 5 CMR). Wird kein Frachtbrief ausgestellt,
entfallen die Schutzwirkungen gemäss Art. 12 Abs. 5 CMR. 

Dieses Verfügungsrecht des Absenders endet, wenn die zweite Ausfertigung des 
Frachtbriefes dem Empfänger übergeben wird (Art. 12 Abs. 1 erste Alternative) 
oder  der  Empfänger  nach  Ankunft  des  Gutes  am  Ablieferort  die  Abgabe  des 
Gutes an ihn verlangt bzw. seine Rechte nach Art 13 Abs. 1 CMR geltend macht 
(Art. 12 Abs. 1 zweite Alternative). Das Verfügungsrecht steht jedoch dem Emp­
fänger bereits vom Zeitpunkt der Ausstellung des Frachtbriefes an zu, wenn der 
Absender einen entsprechenden Vermerk in den Frachtbrief eingetragen hat 
(Art. 12 Abs. 3 CMR). 

Zunächst  ist  der  Absender  zur  Geltendmachung  von  Schadenersatzansprüchen 
aus dem Frachtvertrag gegenüber dem Frachtführer berechtigt. Diese vertraglich 
begründete Berechtigung bleibt auch nach der Ablieferung des Gutes bestehen.

Der Empfänger, obwohl in der Regel nicht Vertragspartner des Beförderungsver-
trages,  erhält  ebenfalls  einen  eigenständigen  Schadenersatzanspruch  gegen  den 
Frachtführer.  Nach  Ablieferung  des  Transportgutes  ist  der  Empfänger  gestützt 
auf Art. 13 Abs. 1 CMR berechtigt, die Rechte aus dem Beförderungsvertrag in 
eigenem Namen gegen den Frachtführer geltend zu machen, wozu auch der An­
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spruch auf Schadenersatz wegen Beschädigung des Transportgutes gehört. Emp-
fänger  im  Sinne der CMR ist, wer vom Absender dem Frachtführer  gegenüber 
als Adressat der Sendung bezeichnet wird, also jene Person, an die das Frachtgut 
nach der Mitteilung des Absenders abzuliefern ist.

Der Empfänger  ist  nach  Art. 13 Abs. 1 Satz 2 CMR für den Fall des Verlustes 
des  Gutes  und  der  Überschreitung  der  Lieferfrist  aktiv legitimiert, nicht aus-
drücklich jedoch für den Fall der Beschädigung des Gutes. Gestützt auf Art. 13
Abs. 1 Satz 1 und Art. 12 Abs. 2 sowie auf Art. 18 Abs. 2 Satz 2, Art. 20 Abs. 1
und Art. 27 CMR gehen Lehre und Rechtsprechung davon aus, dass auch der 
Empfänger zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen Beschädi­
gung des Transportguts berechtigt  ist,  sobald  er  ein  frachtrechtliches  Verfü­
gungsrecht erworben hat.

Nach Art. 17 Abs. 1  CMR  haftet  der  Frachtführer  bei  vollständigem  oder  teil­
weisem  Untergang,  Beschädigung  des  Gutes  und  verspäteter  Lieferung.  Die 
Haftung besteht für den Zeitraum zwischen der Übernahme des Gutes und seiner 
Ablieferung (Art. 17 Abs. 1 CMR).

Art. 18  CMR  behandelt  die  Beweislast  bei  Ansprüchen aus Art. 17 CMR und 
regelt einzelne Darlegungs- und Beweislastfragen. Im Rahmen des Entlas-
tungsbeweises hat der  Frachtführer  die  Einhaltung  der  Sorgfaltspflichten  eines 
ordentlichen Frachtführers  nachzuweisen. Ausgehend von Art. 17 Abs. 1 und 
Abs. 2 CMR i. V. m. den Beweislastregeln nach Art. 18 Abs. 1 CMR ist auch im 
internationalen Bereich von einer Kausalhaftung des Frachtführers  auszugehen,
gemildert durch die Möglichkeit des Entlastungsbeweises seitens des Frachtfüh­
rers gemäss Art. 17 Abs. 2 bis 5 CMR.

Art. 17 Abs. 2 bis 5 CMR regelt die Haftungsausschlüsse.



Der Frachtführer kann sich von der Haftung nach Art. 17 Abs. 2 CMR befreien, 
wenn  der  Schaden  durch  ein  Verschulden  des  Verfügungsberechtigten,  durch 
eine nicht vom Frachtführer verschuldete Weisung des Verfügungsberechtigten, 
durch besondere Mängel des Gutes sowie durch Umstände verursacht wurde, die 
der Frachtführer nicht vermeiden und deren Folgen er nicht abwenden konnte.
Es handelt sich dabei um eine Haftungsmilderung der ansonsten sehr strengen 
Haftung des Frachtführers. Darunter fällt der Ausschluss der Haftung bei hö­
herer Gewalt, aber auch bei nicht abwendbaren Umständen, welche konkret 
von Fall zu Fall zu beurteilen sind.61 Im Zusammenhang mit wetterbedingten 
Gefahren, Verkehrsstau oder Streiks wird beispielweise vom  Frachtführer 
erwartet, dass er die Fahrt entsprechend plant, damit der drohenden Verzöge­
rung ausgewichen werden kann. Der  Frachtführer ist in Bezug auf diese 
Umstände nach Art. 18 CMR beweislastpflichtig.

Der Befreiungstatbestand nach Art. 17 Abs. 2 CMR wird durch die Rechtspre-
chung konkretisiert. Die Rechtsprechung in Deutschland lehnt beispielweise eine 
Haftungsbefreiung bei Diebstahl des Frachtgutes regelmässig ab, selbst wenn das 
Fahrzeug überaus gut  gesichert  war.64 Nur unter  gewissen Umständen  lässt die 
Rechtsprechung  eine  Haftungsbefreiung  bei  Strassenverkehrsunfällen  zu.65 Im
Rahmen der Konkretisierung  des Tatbestandes der  Abwendbarkeit  können  sich 
unterschiedliche Befreiungstatbestände in den verschiedenen Ländern ergeben. 

Der Frachtführer kann sich nicht befreien, wenn sich der Unfall aufgrund eines 
Fahrzeugmangels ereignet (Art. 17 Abs. 3 CMR), selbst wenn ihn kein Ver-
schulden trifft.66

Unter gewissen Umständen kann sich der Frachtführer nach Art. 17 Abs. 4 CMR 
ähnlich dem schweizerischen Recht   von seiner Haftung befreien, z. B. wenn



der Schaden durch Selbstverschulden des Versenders entstanden ist. Dabei wer-
den im Art. 17 Abs. 4 CMR einzelne konkrete Tatbeständen beschrieben.

Art. 17 Abs. 5 CMR regelt schliesslich die Schadensteilung, welche zur Anwen-
dung kommt, wenn mehrere Ursachen  für  einen  Schaden  verantwortlich  sind. 
Dabei haftet der Frachtführer nur in dem Umfange, in dem die Umstände, für die 
er auf Grund von Art. 17 CMR haftet, zu dem Schaden beigetragen haben.67

Der Versender hat den Frachtführer  über  Eigenschaften  des  Gutes,  von  denen 
eine Gefahr für Personen oder Sachen ausgehen kann, zu informieren. Dies be­
trifft insbesondere die Art des Gutes, dessen Gefährlichkeit und die allenfalls zu 
ergreifenden Vorsichtsmassnahmen. In der Praxis wird dies durch Bekanntgabe 
der ADR-Bezeichnung zu erfolgen haben. Die Beweislast, dass die Mitteilung 
diese Information erfolgt ist, trifft den Versender. Es empfiehlt sich daher, einen 
entsprechenden Eintrag in den Frachtbrief aufzunehmen.

Wird diese  Information  nicht  erteilt,  ist  der  Frachtführer  gemäss Art. 22 CMR 
berechtigt, das Gefahrgut auszuladen, zu vernichten oder unschädlich zu machen. 
Aus den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber  dem Absender kann man
allerdings ableiten, dass der Frachtführer jeweils nur das mildeste geeignete 
Mittel ergreifen darf, um eine Gefahr abzuwenden.

Für den Schaden, der dem Frachtführer infolge der Verletzung der Informations­
pflicht entstanden  ist,  haftet  der  Versender  der  Höhe  nach  unbegrenzt  und  so­
wohl für Sach-, als auch Personenschäden und reine Vermögensschäden.



Typisch im Transportrecht ist die Begrenzung der Haftung, die in erster Linie 
dem Schutz des Frachtführers vor wirtschaftlich unzumutbarer Inanspruchnahme 
dient.  Dem schweizerischen Frachtrecht fremd ist jedoch die zwingend an-
wendbare Haftungsbeschränkung nach Art. 23 Abs. 3 CMR.

In  Art. 23  CMR  wird  der  Anspruch  des  Geschädigten  auf  Schadenersatz  bei 
Verlust  oder  Teilverlust  des  Gutes  oder  wegen  Überschreitung  der  Lieferfrist 
geregelt. Die Berechnung der Entschädigung bei Beschädigung des Frachtgutes 
ist hingegen in Art. 25 CMR geregelt.

Hat der Frachtführer Schadenersatz zu  leisten,  so wird die Entschädigung nach 
dem Wert des Gutes am Ort  und zur Zeit der Übernahme zur Beförderung be­
rechnet (Art. 23 Abs. 1 CMR).  

Der Begriff des Wertes wird in Art. 23 Abs. 2 CMR definiert. Der Wert des 
Gutes  bestimmt  sich  nach  dem  Börsenpreis,  mangels  eines  solchen  nach  dem 
Marktpreis  und  mangels  beider  nach  dem  gemeinen  Wert  von  Gütern  gleicher 
Art und Beschaffenheit (Art. 23 Abs. 2 CMR).  

Die Entschädigung darf jedoch 8,33 Sonderziehungsrechte (SZR) des Internatio­
nalen  Währungsfonds   für  jedes  fehlende  Kilogramm  des  Rohgewichts  nicht 
übersteigen (Art. 23 Abs. 3 CMR). Ausserdem sind  ohne weiteren Schadener-
satz  Fracht, Zölle und sonstige aus Anlass der Beförderung des Gutes entstan­
dene Kosten zurückzuerstatten (Art. 23 Abs. 4 CMR).  

Nach Art. 23 Abs. 4 CMR sind bei Verlust und Teilverlust die sonstigen durch 
die  Beförderung  des  Gutes  («aus  Anlass  der  Beförderung») entstanden Kosten 
wie z. B. Zölle zurückzuerstatten.  Danach hat der Frachtführer weder die sog. 



mittelbaren Schäden  namentlich entgangener Gewinn und Verdienstausfall
zu  entschädigen noch Folgeschäden, wie beispielweise Schadenbesichtigungs-
kosten oder Schadenbeseitigungskosten.

Die Haftungsobergrenze kann durch vertragliche Vereinbarung bei einer Wert-
deklaration nach Art. 24 CMR oder bei Angabe eines besonderen Interesses nach 
Art. 26 CMR erhöht werden (Art. 23 Abs. 6 CMR). Eine Ausnahme der Begren-
zungen ist weiter bei grobfahrlässiger Verursachung  durch  den  Frachtführer
gemäss Art. 29 CMR vorgesehen.

Bei  der  Überschreitung  der  vereinbarten  oder  gemäss  Art. 19 CMR üblicher­
weise zu erwartenden Lieferfrist bildet die Höhe der Fracht die Haftungsbegren­
zung. Darunter ist das  für  den  gesamten  Transport  vereinbarte  Entgelt an den 
Frachtführer gemeint.

Bei  Verspätungen  werden im Gegensatz zum Verlust bzw. Teilverlust auch 
Schäden,  die  als  Folge  der  Lieferfristüberschreitung eingetreten sind, ersetzt.
Darunter fallen Schadenpositionen wie etwa der dem Versender entgangene 
Gewinn  bei  der  Weiterveräusserung des Transportguts oder die angefallene 
Konventionalstrafe usw.

Gemäss Art. 25 Abs. 1 CMR hat der Frachtführer bei Beschädigung des Fracht­
gutes  grundsätzlich  den  Betrag  der  Wertverminderung  zu  zahlen,  welche  der 
Differenz zwischen dem Wert des Gutes bei der Übernahme und dem Wert  in­
folge der Beschädigung entspricht. Dieser Schadensbegriff stimmt mit dem im 
schweizerischen Recht gebräuchlichen Schadensbegriff überein. Übersteigen die 
Wiederherstellungskosten  den  ursprünglichen  Wert  des  Gutes,  wird  von  einem 
wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen, welcher dem Verlust der Sache 
gleichzusetzen ist.



Demnach gilt:

- Wenn die  ganze  Sendung  durch  die  Beschädigung  entwertet  ist,  darf  die 
Entschädigung den Betrag, der bei gänzlichem Verlust zu zahlen wäre, nicht 
übersteigen  (Art. 25 Abs. 2 lit. a CMR). Dies entspricht dem Schadenersatz 
bei Totalverlust nach Art. 23 CMR (8,33 Sonderziehungsrechte des Internati-

- Wenn nur ein Teil der Sendung durch die Beschädigung entwertet  ist,  stellt 
der Betrag, der bei Verlust des entwerteten Teiles zu zahlen wäre, die maxi­
male Entschädigung dar (Art. 25 Abs. 2 lit. b CMR).

Wie bei Art. 23 CMR sind mittelbare Schäden  namentlich entgangener Gewinn 
und Verdienstausfall nicht zu entschädigen.

Nach allgemeinen Grundsätzen hat der Anspruchsteller alle rechtsbegründenden 
Tatsachen über Art und Umfang des Schadens darzulegen und nachzuweisen.

Art. 18  CMR  behandelt  die  Beweislast  bei  Ansprüchen aus Art. 17 CMR und 
regelt einzelne Darlegungs- und Beweislastfragen. Der  Frachtführer  hat im
Rahmen des Entlastungsbeweises die Einhaltung der Sorgfaltspflichten eines 
ordentlichen Frachtführers nachzuweisen.

Im Kontext der haftungsbegrenzenden Bestimmung des Art. 23 Abs. 3 CMR ist 
der Frachtführer ebenfalls beweislastpflichtig; ihn als Schuldner treffen die ent-
sprechenden Darlegungs- und Beweislastpflichten.

Die grobe Fahrlässigkeit und der Vorsatz beim  Frachtführer,  welche  zu  einem 
Ausschluss der Haftungsbegrenzungen  führen  (Art. 29 CMR), werden anders 
als  die  Sorgfaltspflichtverletzung  gemäss  Art. 17 CMR nicht vermutet. Der 
Anspruchsberechtigte muss das  grobe  Verschulden  gemäss  den  allgemeinen 
Grundsätzen beweisen. Dies entspricht den Regeln nach Art. 8 ZGB.



Art. 24 CMR räumt  dem  Absender  die  Möglichkeit  ein, gegen Zahlung eines 
Frachtzuschlages  den  summenmässigen  Haftungshöchstbetrag  nach  Art. 23
Abs. 3 CMR zu erhöhen. In diesem Fall wird das Haftungslimit gemäss Art. 23 
CMR auf den im Frachtbrief eingetragenen Betrag angehoben.

Die  Erhöhung  des  Haftungslimits bedarf einer Vereinbarung (also der Zustim-
mung beider Vertragsparteien) und einer Eintragung des Wertes im Frachtbrief. 
Diese Voraussetzungen sind kumulativ zu  erfüllen,  andernfalls kommt es zu 
keiner Erhöhung des Haftungslimits.

Es handelt sich dabei um  eine  Anhebung  des  Haftungslimits  gemäss  Art. 23 
CMR. Ist der tatsächlich eingetretene Schaden niedriger, so ist lediglich dieser zu 
ersetzen.

Art. 24 CMR betrifft nicht Verspätungsschäden, für welche die Möglichkeit der 
Vereinbarung eines «Interesses» gemäss Art. 26 CMR besteht.

Gemäss Art. 23 bis Art. 25 CMR wird lediglich der am transportierten Frachtgut 
entstandene Schaden (durch die Ermittlung der Wertdifferenz) ersetzt. Art. 26
CMR ermöglicht die Vereinbarung einer Haftung des Frachtführers bis zur Höhe 
des definierten Interesses. Damit kann der volle nachgewiesene Schaden inkl. 
auch mittelbarer Schäden  (wie entgangener Gewinn, Produktionsausfall etc.)
ersetzt werden. In der Lehre ist umstritten, ob entgegen Art. 27 CMR auch 
höhere Zinssätze vereinbart werden können.

Die Vertragsparteien (Absender und  Frachtführer) sind in ihren Dispositions-
rechten grundsätzlich nicht eingeschränkt. Die Interessendeklaration des Art. 26 
CMR kann für Fälle des Verlustes oder der Beschädigung des Frachtgutes sowie 
für Verspätungsfälle vereinbart werden. Für Verspätungsfälle lässt Art. 26 Abs. 1
CMR ausdrücklich die Vereinbarung eines Zuschlages nur für den Fall der Über­
schreitung einer vereinbarten Lieferfrist zu.

,



Die Eintragung eines besonderen Interesses im Frachtbrief ist konstitutiv. Dies 
hat zur Folge, dass die Vereinbarung unwirksam bleibt, wenn die Eintragung 
fehlt.

Die Bedeutung dieser Norm ist in der Praxis gering, da das Interesse an der Lie-
ferung  regelmässig vom Absender durch eine Transportversicherung abgedeckt 
wird,  wobei  in  der  Regel  die  Transportpolice  eine  maximale  Entschädigung 
deckt.

Wer Anspruch auf eine Entschädigung nach CMR hat (Absender oder Empfän­
ger), ist legitimiert, vom  Frachtführer Verzugszinsen  in  der Höhe  von 5 % per 
anno ab dem Tag der schriftlichen Reklamation des Schadens oder der Klageer-
hebung zu verlangen. 

Art. 27 CMR umfasst hingegen nicht Forderungen des Frachtführers gegen ande­
re Vertragsparteien oder gegen den Empfänger. Umstritten ist, ob Art. 27 CMR 
auch  für  Sondertatbestände  der  Frachtführerhaftung  ausserhalb  von  Art. 17 ff. 
CMR anwendbar ist (etwa Art. 7 Abs. 3, Art. 11 Abs. 3, Art. 12 Abs. 7, Art. 16
Abs. 2 oder Art. 21 CMR).  Bei den im CMR nicht geregelten Fällen des Ver­
zugszinses greift die nationale Regelung, für die Schweiz also Art. 104 OR.

Trifft  den  Frachtführer  an  einem  entstandenen  Schaden  allerdings  ein  grobes 
Verschulden  im  Sinne  von  Art. 29  CMR,  können  auch  höhere  Verzugszinsen 
verlangt werden.

Die Art. 23 27 CMR behandeln vertragliche Schadenersatzansprüche, d. h. sol­
che,  die  sich  aus  der  Verletzung  von  Vertragspflichten  durch  den  Frachtführer 
ergeben.  Die  nationalen  Rechtsordnungen  sehen  regelmässig auch sog. delikti-
sche  Schadenersatzansprüche  vor,  die  dem  Geschädigten  nicht  auf  Grundlage 
eines Vertrages, den er mit dem Frachtführer eingegangen ist, zustehen, sondern 



aufgrund der Verletzung gesetzlicher Verbote oder anderer für die Allgemeinheit 
gültiger Rechtsnormen.

Bestehen  wegen  des  Verlusts  oder  der  Beschädigung  eines  Frachtstückes  oder 
der Überschreitung der Lieferfrist solche ausservertraglichen Schadensersatzan-
sprüche gegen den Frachtführer oder seine Hilfspersonen, lässt Art. 28 CMR sie 
zu, jedoch werden diese in der Höhe beschränkt. Der deliktische Schadenersatz-
anspruch darf nicht höher sein als der vertragliche.

Andere  ausservertragliche  Ansprüche, die  nicht  Verlust,  Beschädigung  oder 
Überschreitung  der  Lieferfristen zum Gegenstand haben (wie  Ansprüche  aus 
Personenschaden und Genugtuungsansprüche), werden durch Art. 28 CMR nicht 
geregelt.

Zum Schutz der Angestellten und sonstigen Gehilfen des Frachtführers bestimmt 
Art. 28 Abs. 2 CMR, dass wenn ein deliktischer Schadensersatzanspruch wegen 
Verlustes,  Beschädigung  oder  Lieferfristüberschreitung  gegen  sie  geltend  ge­
macht wird, sie sich ebenfalls auf die Haftungslimitierungen und Haftungsaus-
schliessungsgründe der CMR berufen können.

Umstritten ist hingegen, ob auch andere am Frachtvertrag nicht beteiligte Perso-
nen in den Geltungsbereich von Art. 28 CMR fallen.

Der Frachtführer kann sich nicht auf die Haftungsausschluss- oder Haftungslimi-
tierungsregelungen der Art. 17 bis Art. 28 CMR berufen, wenn er den Schaden 
vorsätzlich oder durch ein ihm zur Last fallendes Verschulden verursacht hat, das 
nach dem (nationalen) Recht des angerufenen Gerichts dem Vorsatz gleichsteht
(Art. 29 Abs. 1 CMR). Dieses dem Vorsatz gleichgestellte Verschulden ist in 
der Schweiz die grobe Fahrlässigkeit.

Art. 29 CMR  enthält  kein die 
Beweislast nach dem anwendbaren materiellen Recht zu beurteilen. Anders aber 
als die Sorgfaltspflichtverletzung gemäss  Art. 17 Abs. 2 CMR wird die grobe 
Fahrlässigkeit oder der Vorsatz beim Frachtführer nicht vermutet, sondern muss 



vom Anspruchsberechtigten  entsprechend den  allgemeinen  Grundsätzen bewie­
sen werden. Dies entspricht der Regelung nach Art. 8 ZGB. Diese Beweislast-
regelung ist  gemäss Art. 41 Abs. 2 CMR zwingend und kann nicht wegbe-
dungen werden.

Wenn die Voraussetzungen von Art. 29 CMR erfüllt sind, kann sich der Fracht­
führer  nicht auf die  Haftungsbeschränkungen  und  Haftungsausschlüsse  des 
IV. Kapitels der CMR sowie auf alle dort zu seinen Gunsten aufgestellten Be-
weisvermutungen berufen (Art. 17 28 CMR). Der Frachtführer verliert die Mög­
lichkeit, den Schadenersatz in Bezug auf die Höhe  sowie in Bezug auf die mög­
lichen Schadenpositionen zu  beschränken. Mit anderen Worten können nicht 
bloss Schäden aus Verlust, Beschädigung oder Lieferfristüberschreitung geltend 
gemacht  werden,  sondern  sämtliche  Schäden,  die  auf  Grundlage  anderer  an­
wendbarer Rechte (nationale Schadenersatzregelungen) geltend gemacht werden 
können. Ferner können  auch  höhere  Verzugszinsen verlangt werden als die
vorgesehenen 5 % gemäss Art. 27 CMR.

Der Frachtführer kann sich hingegen  trotz schuldhafter Herbeiführung  nach 
wie vor auf die weiteren Haftungseinschränkungen  oder  Haftungsausschlüsse 
berufen, die nicht im IV. Kapitel der CMR enthalten sind.

Gemäss  Art. 32 Abs. 1  CMR verlängert  sich die Verjährung auf 3 Jahre, wenn
Vorsatz oder ein Verschulden vorliegt, das nach dem Recht des angerufenen 
Gerichts dem Vorsatz gleichsteht.

Die Rechtsprechung zu Art. 29 CMR ist ausgesprochen kasuistisch, da auf die
konkreten Umstände  abzustellen  ist. Es bestehen praktisch bedeutsame Unter-
schiede zwischen den jeweiligen Vertragsstaaten in Bezug auf die Frage der 
vorsätzlichen Verursachung, da das grobfahrlässige  Handeln in den einzelnen 
CMR-Vertragsstaaten unterschiedlich streng definiert wird.

Wie  ausgeführt  wird  Art. 29  CMR  in  verschiedenen  Ländern  unterschiedlich 
ausgelegt und die Gefahr aus Sicht des potentiell haftpflichtigen Frachtfüh­
rers mit einer Durchbrechung der Haftungsbeschränkung konfrontiert zu wer­



den, ist in gewissen Ländern wie Deutschland oder der Schweiz bedeutend grös­
ser als in anderen Länder, die hier einen strengeren Massstab anlegen.

Im Zusammenhang mit Raubüberfällen beispielweise stellt sich bei der Anwen-
dung von Art. 29 CMR die Frage, ob «Umstände,  die  der  Frachtführer  nicht 
vermeiden und deren Folgen er nicht abwenden konnte, [vorliegen]» und ob der 
Frachtführer  bzw.  die  Hilfsperson «ein Verschulden, das dem Vorsatz gleich-
steht» zu vertreten haben, indem sie nicht die erforderlichen Massnahmen zur 
Abwendung  eines  solchen  Überfalles  getroffen  haben. In einzelnen nationalen 
Jurisdiktionen ist die Schwelle für Leichtfertigkeit im Transportrecht verhältnis­
mässig niedrig mit der Begründung, dass die Voraussehbarkeit einer Schädigung 
in gewissen Konstellationen gegeben ist. Die Gerichtspraxis zu dieser Frage 
variiert in den verschiedenen Staaten beträchtlich.97

Folge der fehlenden Harmonisierung bzw. der international uneinheitlichen 
Rechtsprechung ist ein Anreiz zum forum running. Aufgrund der nicht abdingba-
ren  Gerichtsstände  in  Art. 31 Abs. 1 CMR besteht  häufig  die  Möglichkeit, ein 
geeigneteres Forum zu finden. Der Frachtführer, der nach einem Schadensfall 
eine negative Feststellungsklage in einem Staat erhebt, in dem strengere Vo-
raussetzungen  für eine unbeschränkte Haftung bestehen,  kann einer für  ihn un­
günstigen Beurteilung in einer anderen Jurisdiktion entkommen.

Gemäss Art. 30 CMR  ist der Empfänger verpflichtet,  das  transportierte Gut zu 
prüfen. Der Frachtführer hat gemäss Art. 30 CMR dabei mitzuwirken und falls
Schäden  vorliegen  oder  die  Lieferfrist überschritten  worden  ist Vorbehalte 
mitzuteilen. Erforderlich ist die Mitteilung der Art und des Umfangs des Scha-
dens an den Frachtführer.



Der Vorbehalt ist bei Verlust und bei Beschädigung des Frachtgutes vom Emp­
fänger  zu  erklären  (Art. 30 Abs. 1 und 2 CMR). Die Vorbehalte durch andere 
Personen, inklusive des Absenders, sind rechtlich wirkungslos.

Bei Lieferfristüberschreitungen sieht das Gesetz keine solche Einschränkung vor 
(Art. 30 Abs. 3 CMR). 

Bei äusserlich erkennbaren Schäden muss spätestens bei Ablieferung des Gutes 
ein Vorbehalt an den Frachtführer erfolgen (Art. 30 Abs. 1 CMR). Grundsätzlich 
kann dies auch mündlich geschehen, die Schriftform ist aber aus Beweisgründen 
empfehlenswert. 

Sind die Schäden  äusserlich nicht erkennbar, hat der Vorbehalt schriftlich bin-
nen sieben Tagen (Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet) nach 
der Ablieferung zu erfolgen, wobei der Tag der Ablieferung mit eingerechnet 
wird (Art. 30 Abs. 1 CMR).

Erfolgt kein (rechtzeitiger) Vorbehalt, wird gemäss Art. 30 CMR vermutet, dass 
der Empfänger das Gut  in dem Zustand erhalten hat, wie es  im Frachtbrief be-

5
CMR) ausgestellt wurde. Erfolgt rechtzeitigt ein Vorbehalt, so tritt die Vermu-
tung der Ablieferung im Zustand, wie er im Frachtbrief beschrieben wird, nicht 
ein.  

Ist kein Frachtbrief ausgestellt, gilt die Vermutung nicht. Wie beim nicht ord-
nungsgemäss ausgestellten Frachtbrief findet keine Beweislastumkehr statt.

Haben Empfänger und Frachtführer eine gemeinsame Schadensfeststellung vor­
genommen, so kommt ihr unwiderlegbare Beweiswirkung zu. Die Dokumentati-
on der Schadensfeststellung ist somit bindend. Bei äusserlich nicht erkennbaren 
Schäden und Verlusten ist der Gegenbeweis nach einem schriftlichen Vorbehalt 
(innerhalb der siebentägigen Frist) an den Frachtführer möglich (Art. 30 Abs. 2
CMR). 



Bei Lieferfristüberschreitungen hat der schriftliche Vorbehalt binnen 21 Tagen 
ab Ablieferung bzw. Zurverfügungstellung (auch der Annahmeverweigerung) an 
den Frachtführer zu erfolgen (Art. 30 Abs. 3 CMR).

Dieser Vorbehalt kann im Gegensatz zu Art. 30 Abs. 1 und 2 CMR auch vom
Absender angebracht werden. Möchten allerdings sowohl der Empfänger als 
auch der Absender Ansprüche aus der Lieferfristüberschreitung geltend machen, 
müssen beide dem Frachtführer einen Vorbehalt mitteilen, da andernfalls derje-
nige,  der  keine  Vorbehaltserklärung  abgibt,  keine  Ansprüche  geltend  machen 
kann.

Die Beweislast für  die  rechtzeitige  Erstattung  des  Vorbehalts  trifft  den  An­
spruchsteller.

Die Verjährung sämtlicher Ansprüche aus einer der CMR unterliegenden Beför­
derung sind in Art. 32 CMR geregelt, seien es solche vertraglicher oder ausser-
vertraglicher Natur, Geldleistungen  oder  sonstige  Ansprüche  wie Unterlas-
sungsansprüche oder Informationsansprüche.106

Art. 32 CMR regelt nicht nur die Verjährung der Haftungsansprüche gegenüber 
dem Frachtführer, sondern auch diejenige des Anspruchs des Frachtführers  auf 
den Frachtlohn. Umstritten ist, ob auch andere am Frachtvertrag nicht beteiligte 
Personen in den Geltungsbereich der Verjährung nach der CMR fallen.

Die Verjährung beträgt im Regelfall ein Jahr. Bei Vorsatz oder bei einem Ver-
schulden, das nach dem Recht des angerufenen Gerichts dem Vorsatz gleich-
steht, beträgt die Verjährungsfrist drei Jahre (Art. 32 Abs. 1 CMR).

,



Die Frist beginnt je nach Sachverhalt zu laufen: 

- bei Teilverlust, Beschädigung oder Verspätung am Tag der Ablieferung des 
Gutes ((Art. 32 Abs. 1 lit. b CMR) oder 

- bei Totalverlust mit dem dreissigsten Tag nach Ablauf der vereinbarten Lie-
ferfrist oder, wenn eine Lieferfrist nicht vereinbart worden ist, mit dem sech-
zigsten Tag nach der Übernahme des Gutes durch den Frachtführer  (Art. 32 
Abs. 1 lit. b CMR).  

- Nach Art. 32 Abs. 1 lit. c CMR beginnt die Verjährungsfrist in den sonstigen 
Fällen nach Ablauf von drei Monaten seit Abschluss des Beförderungsvertra­
ges zu laufen.  

Im Transportrecht ist das sog. Reklamationsverfahren  typisch, welches verjäh­
rungshemmende Wirkung entfaltet. Nach Art. 32 Abs. 2 CMR wird die Verjäh­
rung durch eine schriftliche Reklamation bis zu dem Tag gehemmt, an dem der 
Frachtführer die Reklamation schriftlich zurückweist und die beigefügten Belege 
zurücksendet. Wird die Reklamation teilweise anerkannt, so läuft die Verjährung 
nur  für  den  noch  streitigen  Teil  der  Reklamation  weiter.  Der  Beweis  für  den 
Empfang der Reklamation oder der Antwort sowie für die Rückgabe der Belege 
obliegt demjenigen, der sich darauf beruft. Weitere Reklamationen, die densel-
ben Anspruch zum Gegenstand haben, hemmen die Verjährung nicht. Es ist nicht 
erforderlich, dass die in Art. 32 Abs. 2 CMR vorgesehene schriftliche Reklama-
tion beziffert wird; es reicht aus, dass die in der Reklamation und ihren Anlagen 
enthaltenen  Angaben  es  dem  Frachtführer  gestatten,  sich  eine  Meinung  über 
Natur und Umfang des Schadens zu bilden, um in angemessener Weise reagieren 
zu können.

Bis  zur  Rückweisung  hemmt  die  Reklamation  die  Verjährungsfrist.  Die  Rück­
weisung  hat  ebenfalls  schriftlich  zu  erfolgen,  mit  gleichzeitiger  Rückgabe  der 
Belege, die für die Reklamation eingereicht worden sind.  

Soweit  es  nicht  um  einen  Schadenersatzanspruch  gegenüber  dem  Frachtführer 
geht, sondern beispielsweise um  eine  Frachtlohnforderung  gegenüber  dem  Ab­
sender,  ist  in  Bezug  auf  die  Unterbrechung  und  die  Hemmung  der  Verjährung 



nicht Art. 32 Abs. 2 CMR, sondern Art. 32 Abs. 3 CMR massgebend, der auf das 
Recht des angerufenen Gerichts verweist.

Nach  Abs. 4  können  verjährte  Ansprüche  nicht  auf  dem  Weg  der  Widerklage 
oder der Verrechnung geltend gemacht werden. Art. 32 Abs. 4 CMR ist gegen-
über abweichenden nationalen Regelungen lex specialis.

Art. 37 CMR regelt das Rückgriffsrecht eines Frachtführers gegen andere an der 
Beförderung  beteiligte  Frachtführer.  Die  Regelung  beschränkt  sich  nach  herr­
schender  Lehre  auf  aufeinanderfolgende  Frachtführer,  die  nur  einem  Vertrag 
unterstehen (Art. 34 Abs. 1 CMR).113 Die  weiteren  Rückgriffsmöglichkeiten 
unter  Frachtführern  unterliegen  dem  Landesrecht.  Für  die  Schweiz  ist  Art. 449
OR massgebend.114 Die  Haftung  des  Zwischenfrachtführers  nach  Art. 449  OR 
geht weit, sogar weiter als diejenige nach schweizerischem Auftragsrecht. Der 
regressberechtigte Frachtführer kann sich nicht auf die sorgfältige Auswahl und 
Instruktion des in Anspruch genommenen Zwischenfrachtführers berufen. Daher 
ist der Zwischenfrachtführer im schweizerischen Recht auch nicht als Hilfsper­
son zu qualifizieren.115

Wie nach schweizerischem Recht ist auch nach der CMR eine Transportversi-
cherung nicht obligatorisch.116 Indes dürften die meisten Schweizer Frachtführer 
auch im internationalen Kontext versichert sein.117



Die komplexe wie auch  lückenhafte Haftungssituation wird  in der Praxis durch 
den Abschluss einer  Transportversicherung  entschärft.  Eine  solche  Versiche­
rungsdeckung ist insbesondere bei wertvollem oder empfindlichem Frachtgut zu 
empfehlen.

Zusammenfassend lassen sich die Merkmale der  Haftungsnormen  im  Güter­
transport auf der Strasse nach nationalem (OR) und internationalem Recht 
(CMR) wir folgt darstellen: 

Nach OR Nach CMR

Geltungsbe-
reich

(Art. 440 ff. OR) 

Frachtvertrag allgemein 
(nicht nur im Rahmen von 
Strassentransporten) in der 
Schweiz teilw. im Ausland

(Art. 1 CMR) 

Grenzüberschreitender Güterver­
kehr auf der Strasse, wenn min-
destens der Abgangs- oder der 
Ankunftsstaat mit CMR geb. ist. 

Ausgeschlossen:

- Postsendungen

- Leichen

- Umzugsgut

Haftungsre-
gime

Kausalhaftung mit Entlas-
tungsmöglichkeit

Kausalhaftung mit Entlastungs-
möglichkeit 

Haftungsum-
fang

(Art. 447 OR)

Verlust und Untergang 
(= Totalschaden)

(Art. 448 OR)

Schäden aus:

(Art. 17 Abs. 1 CMR)

- gänzlicher oder teilweiser
Verlust 

- Beschädigung des Gutes 

- Überschreitung der Lieferfrist



- Verspätung 

- Beschädigung

- Teilweisem Untergang 
(= Teilschaden)

Folgeschäden (Art. 448 OR)

Bei Verspätung, Beschädi­
gung und Teilschaden

Haftung auch für den mit-
telbaren Schaden («für 
allen Schaden»)

(Art. 23 Abs. 4 CMR)

Keine Haftung für Folgeschäden

Bei Verlust sind Fracht, Zölle, 
teilw. Kosten zurückzuerstatten

Haftungsaus-
schlüsse

(Art. 447 OR)

- Natürliche  Beschaffen­
heit des Gutes

- Verschulden des Ab-
senders oder des Emp-
fängers

- Unabwendbare Um-
stände

(Art. 17 Abs. 2 CMR)

- Besondere Mängel des Gutes

- Verschulden oder Weisung 
des Verfügungsberechtigten

- Unabwendbare Umstände

Besondere
Risiken als
Haftungsaus-
schlüsse

Nicht ausdrücklich er­
wähnt

(Art. 17 Abs. 4 CMR)

- Offene Fahrzeuge

- Mängel der Verpackung

- Verladen, Verstauen, Ausla-
den durch Absender oder Em-
pfänger

- Natürliche Beschaffenheit

- Ungenügende Bezeichnung

- Lebende Tiere

Haftungslimi-
ten

(Art. 447 Abs. 1 bzw. 448 
Abs. 1 OR)

- Voller Wert des Gutes

(Art. 23 Abs. 1 3 CMR)

- Verlust: Wert des Gutes max. 
8,33 SZR je kg Rohgewicht



(Art. 25 > 23 CMR)

- Beschädigung: Wertminde-
rung, max. 8,33 SZR je kg 
Rohgewicht; max. Betrag bei 
Verlust.

Art. 23 Abs. 5 CMR)

- Verspätung: Höhe der Fracht

Vereinbarung 
höhere Ent-
schädigungen

(Art. 447 Abs. 3 und 448 
Abs. 2 OR) 

Möglich

(Art. 24 CMR)

- Durch Angabe des Wert des 
Gutes im Frachtbrief im Fall 
von  Verlust  oder  Beschädi-
gung;

(Art. 26 CMR) 

- Durch Vereinbarung eines 
«Interesses»

Haftung für 
Unterfracht-
führer

(Art. 449 OR)

Gegeben

(Art. 3 CMR)

Gegeben

Wegfall der 
Limiten

(Art. 100 OR )

Bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit

(Art. 29 CMR)

Bei Vorsatz und bei Verschulden, 
das dem Vorsatz gleichsteht

Reklamation 
äusserlich 
erkennbarer
Schäden

(Art. 450 OR)

«Sofort nach Ankunft»

(Art. 30 Abs. 1 CMR)

«bei Ablieferung»

Reklamation 
äusserlich 
nicht erkenn-
barer Schä­
den

(Art. 452 Abs. 2 3 OR)

Sofort nach Entdeckung,
spätestens  binnen 8 Tagen
nach Ablieferung 

(Art. 30 Abs. 1 CMR)

Binnen 7 Arbeitstagen nach Ab-
lieferung, schriftlich

Reklamatio-
nen für Ver­
spätung

Nicht besonders geregelt (Art. 30 Abs. 3 CMR)

Schriftlicher Vorbehalt binnen 21 
Tagen nach dem Zeitpunkt, an 



dem das Gut dem Empfänger zur 
Verfügung gestellt worden ist

Verwirkung (Art. 452 Abs. 1 OR)

Vorbehaltlose Annahme 
und Bezahlung der Fracht 
durch Empfänger 

Verwirkung Anspruch, 
ausgenommen absichtliche 
Täuschung  und  grobe 
Fahrlässigkeit

(Art. 30 Abs. 1 CMR)

Vorbehaltlose Annahme des 
Gutes 

keine automatische Verwir-
kung, sondern Umkehr der Be-
weislast  (Empfänger  kann  inner­
halb  der  Verjährungsfrist  den 
positiven Beweis über den Trans­
portschaden erbringen.)

Verjährung (Art. 454 OR)

Ein Jahr nach der Abliefe-
rung, oder nach dem Tag 
an  welchem  sie  hätte  ord­
nungsgemäss  stattfinden 
sollen, ausgenommen Arg-
list und  Grobfahrlässig-
keit Art. 26 CMR 

10 Jahre nach Art. 127 OR

(Art. 32 CMR)

Ein Jahr nach der Ablieferung, 
nach dem 30. Tag nach Ablauf 
der vereinbarten Frist oder nach 
dem 60. Tag nach der Übernahme 
des  Gutes  durch  den  Frachtfüh­
rer. Bei Vorsatz und diesem 
gleichzustellendem Verschulden 

3 Jahre

Unterbre-
chung/Hemmu
ng der Ver-
jährung

(Art 135 ff. OR)

Die  Verjährung  wird  un­
terbrochen durch Aner-
kennung der Forderung, 
Schulbetreibung, Klage, 
Einrede, Eingabe im Kon-
kurs und Ladung zu einem 
Sühneversuch

Mit der Unterbrechung 
beginnt  die  Verjährung 
von neuem

(Art. 32 Abs. 2 CMR)

Hemmung durch eine schriftliche 
Reklamation,  bis  Zurückweisung 
und  Zurücksendung  der  Belege. 
Weitere Reklamationen hemmen 
die Verjährung nicht

Sonst gilt das Recht des angeru-
fenen Gerichtes
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